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Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Sozialversicherungsrechtliche Abteilung

Urteil des Einzelrichters vom 3. September 2019

Verwaltungsrichter Schütz
Gerichtsschreiberin Schwitter

A.________
Beschwerdeführer

gegen

Kanton Bern, Amt für Arbeitslosenversicherung
Rechtsdienst, Lagerhausweg 10, 3018 Bern
Beschwerdegegner

betreffend Einspracheentscheid vom 23. Mai 2019
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Sachverhalt:

A.

Der 1984 geborene A.________ (Versicherter bzw. Beschwerdeführer) 
bezog ab dem 1. März 2015 Taggelder der Arbeitslosenversicherung (Ak-
ten der Arbeitslosenkasse Unia Bern [nachfolgend Arbeitslosenkasse; act. 
IID] 340, 350-351). In Anwendung des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2015 
über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA; SR 822.41) 
nahm die Arbeitslosenkasse einen Abgleich mit den Daten der AHV-
Ausgleichskasse vor. Daraufhin forderte sie den Versicherten zur Stellung-
nahme zu den verbuchten Einkommen auf und traf weitere diesbezügliche 
Abklärungen (act. IID 117-191 und Akten der Arbeitslosenkasse [act. IIC] 
107-116). Mit Verfügung vom 20. Dezember 2017 forderte die Arbeitslo-
senkasse vom Versicherten Taggelder im Betrag von Fr. 7‘772.-- zurück 
(act. IIC 101-103). Die dagegen erhobene Einsprache vom 30. Januar 2018 
wies die Arbeitslosenkasse mit Einspracheentscheid vom 5. September 
2018 ab (act. IIC 66-69). Mit Urteil vom 4. Dezember 2018, ALV/2018/… 
(act. IIC 23-31), wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialver-
sicherungsrechtliche Abteilung, die gegen den Einspracheentscheid erho-
bene Beschwerde (act. IIC 57-58) ab. Das Urteil blieb unangefochten. 

B.

Mit Verfügung vom 21. März 2019 (unpaginiertes Dossier der Kantonalen 
Amtsstelle [act. IIA]) wies das beco Berner Wirtschaft (seit 1. Mai 2019: 
Amt für Arbeitslosenversicherung des Kantons Bern, Rechtsdienst [nach-
folgend Beschwerdegegner]) das Erlassgesuch vom 30. Januar 2018 (act. 
IIC 71-72) betreffend die Rückforderung über Fr. 7‘772.-- ab. Die dagegen 
erhobene Einsprache (Dossier des Rechtsdienstes [act. IIB] 3-4) wies das 
Amt für Arbeitslosenversicherung des Kantons Bern mit Entscheid vom 23. 
Mai 2019 (act. IIB 6-9) ab.
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C.

Hiergegen erhob der Versicherte am 20. Juni 2019 beim Amt für Arbeitslo-
senversicherung des Kantons Bern Beschwerde, welches diese zuständig-
keitshalber an das Verwaltungsgericht weiterleitete.

Mit prozessleitender Verfügung vom 25. Juni 2019 gewährte der zuständi-
ge Instruktionsrichter dem Beschwerdeführer eine einmalige Nachfrist bis 
am 5. Juli 2019, um seine Beschwerde zu verbessern.

Der Beschwerdeführer beantragt mit Beschwerde vom 4. Juli 2019 sinn-
gemäss, der angefochtene Einspracheentscheid vom 23. Mai 2019 sei auf-
zuheben und die Rückforderung über Fr. 7‘772.-- sei ihm zu erlassen.

Mit Beschwerdeantwort vom 7. August 2019 schloss der Beschwerdegeg-
ner auf Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

1.1 Der angefochtene Entscheid ist in Anwendung von Sozialversiche-
rungsrecht ergangen. Die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des 
Verwaltungsgerichts beurteilt gemäss Art. 57 des Bundesgesetzes vom 
6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
(ATSG; SR 830.1) i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes vom 
11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staats-
anwaltschaft (GSOG; BSG 161.1) Beschwerden gegen solche Entscheide. 
Der Beschwerdeführer ist im vorinstanzlichen Verfahren mit seinen Anträ-
gen nicht durchgedrungen, durch den angefochtenen Entscheid berührt 
und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung, weshalb er 
zur Beschwerde befugt ist (Art. 59 ATSG). Die örtliche Zuständigkeit ist 
gegeben (Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die 
obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung 
[AVIG; SR 837.0] i.V.m. Art. 128 Abs. 2 der Verordnung vom 31. August 
1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolven-
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zentschädigung [AVIV; SR 837.02]). Da auch die Bestimmungen über Frist 
(Art. 60 ATSG) sowie Form (Art. 61 lit. b ATSG; Art. 81 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 
des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechts-
pflege [VRPG; BSG 155.21]) eingehalten sind, ist auf die Beschwerde ein-
zutreten.

1.2 Anfechtungsobjekt bildet der Einspracheentscheid vom 23. Mai 
2019 (act. IIB 6-9). Streitig und zu prüfen ist der Anspruch des Beschwer-
deführers auf Erlass der Rückforderung im Umfang von Fr. 7’772.--.

1.3 Der Streitwert liegt unter Fr. 20‘000.--, womit die Beurteilung der 
Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 
GSOG).

1.4 Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an 
die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 
80 lit. c Ziff. 1 und Art. 84 Abs. 3 VRPG).

2.

2.1 Gemäss Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG, der auf die Rückerstattung 
von Arbeitslosenentschädigung Anwendung findet (vgl. Art. 95 AVIG), sind 
unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in 
gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine 
grosse Härte vorliegt (Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG). Die beiden Erlassvor-
aussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein: Fehlt es am guten Glauben, 
ist unerheblich, ob die Rückerstattung eine grosse Härte bedeutet (vgl. 
Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 14. September 2015, 
8C_534/2015, E. 3.1).

2.2 Wer einen Rechtsmangel kennt, gilt diesbezüglich nicht als gutgläu-
big. Sodann darf sich derjenige nicht auf seinen guten Glauben berufen, 
dem der Mangel bei Anwendung zumutbarer Aufmerksamkeit erkennbar 
gewesen wäre. Dabei ist diejenige Aufmerksamkeit geboten, die nach den 
Umständen verlangt werden kann. Diese zivilrechtlichen Grundsätze gelten 
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gleichermassen für den Bereich des Sozialversicherungsrechts (BGE 120 
V 319 E. 10a S. 335).

Nach ständiger Rechtsprechung ist der gute Glaube als Erlassvorausset-
zung nicht schon mit der Unkenntnis des Rechtsmangels gegeben. Viel-
mehr darf sich die Leistungsempfängerin oder der Leistungsempfänger 
nicht nur keiner böswilligen Absicht, sondern auch keiner groben Nachläs-
sigkeit schuldig gemacht haben. Daraus erhellt einerseits, dass der gute 
Glaube von vornherein entfällt, wenn die zu Unrecht erfolgte Leistungsaus-
richtung auf eine arglistige oder grobfahrlässige Melde- oder Auskunfts-
pflichtverletzung zurückzuführen ist. Andererseits kann sich die rückerstat-
tungspflichtige Person auf den guten Glauben berufen, wenn ihr feh-
lerhaftes Verhalten nur eine leichte Fahrlässigkeit darstellt. Wie in anderen 
Bereichen beurteilt sich das Mass der erforderlichen Sorgfalt nach einem 
objektiven Massstab, wobei aber das den Betroffenen subjektiv Mögliche 
und Zumutbare (Urteilsfähigkeit, Gesundheitszustand, Bildungsgrad usw.) 
nicht ausgeblendet werden darf (BGE 138 V 218 E. 4 S. 220; SVR 2018 EL 
Nr. 13 S. 33 E. 1).

Das Verhalten, welches den guten Glauben ausschliesst, braucht nicht in 
einer Verletzung der Melde- oder Auskunftspflicht zu bestehen. Dies ist nur 
eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines schuldhaften Verhal-
tens. Vielmehr fällt auch ein anderes Verhalten in Betracht, z.B. die Unter-
lassung, sich bei der Verwaltung zu erkundigen (ARV 2002 S. 195 E. 2a).

3.

3.1 Mit unangefochten in Rechtskraft erwachsenem VGE ALV/2018/… 
(act. IIC 23-31) wurde die gegen den Einspracheentscheid vom 5. Septem-
ber 2018 (act. IIC 66-69) erhobene Beschwerde (act. IIC 57-58) abgewie-
sen. Damit steht fest, dass der Beschwerdeführer unrechtmässig Arbeitslo-
sentaggelder im Umfang von Fr. 7‘772.-- erhalten hat. Das Verwaltungsge-
richt hat sich ausführlich und abschliessend zur Frage geäussert, weshalb 
es korrekt ist, dass das Einkommen aus der … dem Beschwerdeführer 
zugerechnet wird, selbst wenn sein Vater an dessen Stelle gearbeitet ha-
ben sollte. Insoweit liegt in Bezug auf die Unrechtmässigkeit der zu viel 
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erhaltenen Arbeitslosenentschädigung eine abgeurteilte Sache (res iudica-
ta) vor. Die Frage der Unrechtmässigkeit kann deshalb im vorliegenden 
Verfahren nicht mehr geprüft werden. Nachfolgend ist einzig zu prüfen, ob 
der Beschwerdeführer die unrechtmässig bezogenen Leistungen in gutem 
Glauben bezogen hat.

3.2 Was die bezogenen Provisionen betrifft, wurde bereits in VGE 
ALV/2018/…, E. 3.2, ausgeführt, der Beschwerdeführer habe selbst ein-
geräumt, diese erhalten, aus finanziellen Gründen jedoch nicht erwähnt zu 
haben. Der Beschwerdeführer kam somit seiner Meldepflicht bezüglich der 
bezogenen Provisionen bewusst nicht nach und kannte damit den Rechts-
mangel, womit seine Gutgläubigkeit zu verneinen ist.

3.3 Bezüglich der Entschädigungen für die … ist das Vorliegen eines 
gutgläubigen Leistungsbezuges ebenfalls zu verneinen. Wie bereits in VGE 
ALV/2018/…, E. 3.2, festgehalten, war dem Beschwerdeführer bewusst, 
dass die … ihn als Arbeitnehmer betrachtete, weshalb die Lohnzahlungen 
an ihn erfolgten, womit sie auch ihm zuzurechnen sind. Der vom Be-
schwerdeführer vorgebrachte Einwand, wonach sein Vater die … für ihn 
erledigt hätte, weshalb das ihm ausbezahlte Einkommen wirtschaftlich sei-
nem Vater anzurechnen und nicht als Zwischenverdienst zu qualifizieren 
sei, hätte bereits von Anbeginn gegenüber der Arbeitslosenkasse geltend 
gemacht werden müssen. Indem der Beschwerdeführer jedoch lediglich in 
der betreffenden Kontrollperiode auf sämtlichen Formularen der Arbeitslo-
senversicherung angab, bei keinem Arbeitgeber zu arbeiten, obwohl ihm 
ein Lohn ausbezahlte wurde, machte er wahrheitswidrige Aussagen. Der 
Beschwerdeführer kam somit seiner Meldepflicht gegenüber der Arbeitslo-
senkasse in zumindest grobfahrlässiger Weise nicht nach, was den guten 
Glauben zerstört. 

3.4 Nach dem Dargelegten hat der Beschwerdegegner zu Recht die 
Voraussetzung des guten Glaubens für den Erlass der Rückerstattung ver-
neint und auf die Prüfung der weiteren Voraussetzung der grossen Härte 
verzichtet (vgl. E. 2.1 hiervor). Die Beschwerde erweist sich im Lichte der 
Ausführungen als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.
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4.

4.1 Es sind keine Verfahrenskosten zu erheben (Art. 1 Abs. 1 AVIG 
i.V.m. Art. 61 lit. a ATSG).

4.2 Der unterliegende Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf eine 
Parteientschädigung (Art. 1 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 61 lit. g ATSG [Um-
kehrschluss]). Der Beschwerdegegner hat als kantonale Amtsstelle nicht 
Anspruch auf Ersatz seiner Parteikosten (Art. 104 Abs. 3 VRPG).

Demnach entscheidet der Einzelrichter:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteien-
tschädigung zugesprochen.

3. Zu eröffnen (R):
- A.________
- Kanton Bern, Amt für Arbeitslosenversicherung, Rechtsdienst
- Staatssekretariat für Wirtschaft – seco

Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin:

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begrün-
dung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öf-
fentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bun-
desgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) ge-
führt werden.


